Merkblatt für die Bewerbung um die Bezeichnung „Fachanwalt/Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht“

1. Erwerb der besonderen theoretischen Kenntnisse (§§ 4, 6, 14 C FAO):

a. Besondere theoretische Kenntnisse werden regelmäßig durch eine erfolgreiche Teilnahme 

eines anwaltsspezifischen, sachbezogenen Lehrgangs erworben, der alle  relevanten Bereiche des Fachgebiets umfasst (Wohn-, Gewerberaummiet- und Pachtrecht, Wohnungseigentumsrecht, Maklerrecht, Nachbarrecht und Grundzüge des Immobilienrechts, miet- und wohnungseigentumsrechtliche Bezüge zum öffentlichen Recht, einschließlich Steuerrecht, sowie Bezüge nach § 2 Abs. 3 FAO zum Verfassungsrecht).

Es ist darauf zu achten, dass die Lehrgänge Kenntnisse vermitteln, die über diejenigen hinausgehen, die in der Ausbildung und beruflichen Tätigkeit erworben werden (§ 2 II FAO)

aa) Inhaltsverzeichnisse der Lehrgänge sind beizufügen.

b. Der Antragssteller muss innerhalb der letzten sechs Jahre drei Jahre lang als Anwalt                    

   zugelassen sein und der Lehrgang soll nicht länger als vier Jahre vor der Antragstellung

    liegen bzw. durch zwischenzeitliche Fortbildung ergänzt worden sein.

c. Anderweitig erworbene theoretischen Kenntnisse müssen denjenigen einen absolvierten 

    Lehrganges entsprechen.

d. Entsprechende Zeugnisse und Bescheinigungen sind vorzulegen, drei schriftliche   

    Leistungskontrollen aus verschiedenen Bereichen des Lehrgangs müssen nachgewiesen

    werden, wobei eine Leistungskontrolle mindestens eine Zeitstunde ausfüllen muss. Die 

    Gesamtdauer der Leistungskontrolle muss mindestens 15 Stunden betragen.

e. Alle Aufsichtsarbeiten und ihre Bewertungen sind dem Antrag beizufügen.

2. Erwerb der besonderen praktischen Erfahrungen (§§ 5, 6 FAO):

a. Zum Nachweis der besonderen praktischen Erfahrungen sind Listen der innerhalb der   

    letzten drei Jahre bearbeiteten Fälle im Fachgebiet vorzulegen, und zwar insgesamt 

    120 Fälle, (davon mindestens 60 gerichtliche Verfahren), wobei sich 60 Fälle auf 

     Wohnraummietrecht, Gewerberaummiet- und Pachtrecht sowie Wohnungseigentumsrecht         
     beziehen müssen. Aus den zuletzt genannten 3 Bereichen sind mindestens je 5 Fälle   

     vorzulegen.

b.  Die Listen sind zu gliedern, sollen Aktenzeichen, Gegenstand, Beginn und Zeitraum,

     Art und Umfang der Tätigkeit und Stand des Verfahrens angeben und zur Entscheidung

     der Fälle mindestens eine Abkürzung der Parteinamen unter Hinzufügung einer Ortsbe-

     zeichnung  etc. angeben. Die Gliederung soll eine schnelle Zuordnung   

     zu den in § 14 c und § 2 Abs. 3 FAO erwähnten Sachbereichen ermöglichen und eine Auf-

     teilung in gerichtliche und außergerichtliche Fälle darstellen. Die Listen sind mit laufenden        

     Ziffern zu versehen.

c.   Der Antragsteller muss versichern, das der die Fälle persönlich, eigenständig und weisungs-

      frei bearbeitet hat (§ 5 FAO).

 d.   Aus der Gliederung der Falllisten muss sich insbesondere ergeben:

·  Beschreibung der Bearbeitungsart des Falles innerhalb des 3-Jahres-Zeitraumes

·  Bei Fällen, die außerhalb des 3-Jahres-Zeitraumes begonnen wurden, Beschreibung

 der Bearbeitungsart innerhalb des 3-Jahres-Zeitraumes.

      -      Beschreibung der Bearbeitungsart bei Fällen, die innerhalb des 3-Jahres-Zeitraumes                            

              begonnen worden sind, aber noch nicht beendet wurden.

e.    Tätigkeit als Anwaltsnotar:

       Notarfälle können in der Fallliste berücksichtigt werden, wenn z.B. Verträge selbst inhaltlich

       erarbeitet wurden; nicht aber dann, wenn vorgelegte Entwürfe lediglich beurkundet werden.

       Zur Abgrenzung für die Bewertung ist eine deutliche Fallschilderung erforderlich.

f.    Syndikustätigkeiten können grundsätzlich nicht als Fall gewertet werden.

